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Für die Erhebung der Abwasserabgabe für die Abwassereinleitung 

nach Abs. 1 in die Diemel auf dem Gebiet Nordrhein-Westfalens (ohne 
Niederschlagswasser aus der Mischkanalisation mit den der Kläranlage Diemelstadt-
Hesperinghausen vorgeschalteten Entlastungsbauwerken) bleibt die zuständige 
Behörde das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen  
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